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Sehr geehrter Herr Präsident!  

Ich beantworte die an mich gerichtete schriftliche parlamentarische Anfrage Nr. 2217 /J 

der Abgeordneten Gerald Loacker, Kolleginnen und Kollegen betreffend Stand der Dinge 

bei Veröffentlichung der KH-Qualitätsindikatoren auf Standortebene (A-IQI) wie folgt: 

Fragen 1 und 2: 

 Welche Schritte haben Sie gesetzt, um dem von Ihrem Ministerium im 
Budgetausschuss erklärten Ziel (Veröffentlichung der A-IQIs auf KH-Standortebene) 
auch parlamentarisch zum Durchbruch zu verhelfen? 
 

 Wieso haben Sie nicht sichergestellt, dass den Mehrheitsfraktionen im Nationalrat 
die Ankündigung des Gesundheitsministeriums während des Budgetausschusses 
von 13.5.2020 bewusst wird, dass die KH-Qualitätsindikatoren (A-IQI) in Absprache 
mit der Bundes-Zielsteuerungskommission veröffentlicht werden sollen? 

 
Beim A-IQI Projekt handelt es sich um ein gemeinsames Projekt der Zielsteuerungspartner. 
In diesem Projekt wurde vereinbart, welche Indikatoren auf Standortebene 
(kliniksuche.at) und welche Indikatoren nur auf nationaler Ebene (in den A-IQI Berichten) 
veröffentlicht werden, da sie ohne entsprechender qualitativer Beurteilung (u.a. damit 
ohne entsprechender Risikoadjustierung) zu Fehlinterpretationen führen könnten.  
Zentrales Element des A-IQI Prozesses ist der auf einem gegenseitigen 
Vertrauensverhältnis basierende Peer-Review Mechanismus, welcher diese spezifische 
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qualitative Beurteilung und gezieltes Feeback zu potenziellen weiterführenden 
Qualitätssicherungsmaßnahmen erlaubt.   
 
Frage 3: 
Wie gehen Sie weiter vor, um das von Ihrem Ministerium im Budgetausschuss erklärte Ziel 

zu erreichen, nachdem die Mehrheitsfraktionen im Nationalrat gegen die Veröffentlichung 

der KH-Qualitätsindikatoren (A-IQI) in Absprache mit der BundesZielsteuerungskommission 

gestimmt haben? 

Wie in der Antwort zu den Fragen 1 und 2 dargelegt, kann das Gesundministerium im 

gemeinsamen Zielsteuerungsprojekt nur mit Zustimmung der Zielsteuerungspartner 

Änderungen der Veröffentlichung herbeiführen.  Daher werden neuerlich Verhandlungen 

zu dieser Thematik mit den Zielsteuerungspartnern anberaumt. 

Frage 4: 

Werden die KH-Qualitätsindikatoren (A-IQI) nun in Absprache mit der 
BundesZielsteuerungskommission veröffentlicht? 
a. Wenn ja, bis wann? 
b. Wenn nein, warum nicht? 
 
Dies ist vom Ergebnis der weiteren Verhandlungen mit den Zielsteuerungspartnern 
abhängig. 
 
Frage 5: 

Wie hat sich der Personalstand im Ministerium und nachgeordneten Dienststellen, der 

mit A-IQI befasst ist, seit 2010 entwickelt? 

Der Personalstand jener Personen, die sich mit A-IQI befassen, ist seit 2010 

gleichbleibend. 

Frage 6: 

Wie hat sich der finanzielle Aufwand im Ministerium und den nachgeordneten 

Dienststellen dafür seit 2010 entwickelt und wie viel Budget ist für das Jahr 2020 

vorgesehen? 
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Der finanzielle Aufwand beträgt seit Beginn von A-IQI im Jahresdurchschnitt € 40.000,00 

und wird für die Vergütung der Reisekosten für die Peer Reviewer sowie für Peer Review 

Schulungen aufgewendet. Dieser Betrag ist auch für das Jahr 2020 vorgesehen 
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Frage 7: 

Wie hoch sind die Zahlungen, die ihr Ressort bzw. der Bund seit 2010 an die Landesgesundheitsfonds geleistet hat? (je Jahr und 

Landesgesundheitsfonds) 

Die Zahlungen, die mein Ressort im Wege der Bundesgesundheitsagentur seit 2010 an 
die Landesgesundheitsfonds geleistet hat, sind der beiliegenden Tabelle zu entnehmen. 

 

4 von 6 2218/AB XXVII. GP - Anfragebeantwortung

www.parlament.gv.at



 

 
Fragen 8,9, 10 und 11: 

 Wie hoch sind die Zahlungen, die die Landesgesundheitsfonds seit 2010 an 

Fondskrankenanstalten geleistet haben? (je Jahr und Landesgesundheitsfonds) 

 Wie hoch sind die Zahlungen, die die Landesgesundheitsfonds seit 2010 von den 

Fondskrankenanstalten zurückgefordert haben, weil bei einzelnen A-IQls 

Auffälligkeiten aufgetreten sind? (je Jahr und Landesgesundheitsfonds) 

 Wie hoch sind die Zahlungen, die die Landesgesundheitsfonds seit 2010 von den 

Fondskrankenanstalten zurückgefordert haben, weil es sonstige 

Qualitätsauffälligkeiten gab? (je Jahr und Landesgesundheitsfonds) 

 Wie hoch sind die Zahlungen, die die Landesgesundheitsfonds seit 2010 von den 

Fondskrankenanstalten insgesamt zurückgefordert haben oder von vornherein 

nicht überwiesen haben, weil nicht erlaubte Leistungen erbracht wurden, 

falschkodiert wurde oder fehlkodiert wurde? (je Jahr, Landesgesundheitsfonds und 

Grund) 

Die Festlegungen der Modalitäten der Abrechnung mit den Fondskrankenanstalten und 

die Abrechnung mit denselben inklusive Vornahme allfälliger Abzüge oder 

Rückforderungen obliegt den jeweiligen Landesgesundheitsfonds aufgrund 

landesgesetzlicher Regelungen. Der Sektion VIII liegen keine Informationen zur 

Beantwortung dieser Fragen vor. 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Rudolf Anschober 
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